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Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein frohes und friedliches Weihnachtsfest 

sowie Gesundheit, Glück und Zuversicht für das Jahr 2026!

Maik Rautenberg Michael Witte Herbert Holzmann sowie die Mitglieder des  
Bürgermeister Ortsvorsteher Ortsvorsteher Gemeinderats, der Ortschaftsräte 

Veringendorf Hermentingen und die Mitarbeiter der Verwaltung 
             



Amtsblatt der Stadt Veringenstadt - Nr. 51/52/1 vom 18. Dezember 20252

Öffnungszeiten über die Weihnachtsfeiertage/Neujahr 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten über die 
Weihnachtszeit:  
Montag, 22.12.2025 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag, 23.12.2025 08.00 - 12.00 Uhr 
Montag, 29.12.2025 geschlossen 
Dienstag, 30.12.2025 geschlossen 
Freitag, 02.01.2026 geschlossen 
Montag, 05.01.2026 geschlossen  
In dringenden Standesamtlichen Notfällen (Sterbefall) errei-
chen Sie unsere Standesbeamtin Frau Saskia Reinberger 
unter der Telefonnummer 0160 96947123.  
Ab dem 07. Januar 2026 sind wir wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie da.   
Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung der Änderung und 
wünschen Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.  
Ihr Rathaus-Team 

 
 
   

Öffnungszeiten des Recyclinghofes Veringenstadt 
Wir bitten um Beachtung, dass der Recyclinghof Veringen-
stadt am 24.12.2025 und 31.12.2025 geschlossen ist. An fol-
genden Tagen ist der Recyclinghof geöffnet:  
27.12.2025 von 09.00 - 12.00 Uhr 
03.01.2026 von 09.00 - 12.00 Uhr   
Ab dem 07.01.2026 gelten wieder die regulären Öffnungs-
zeiten.  

 
 
 

Die Gemeindehallen und Säle sind in den  
Weihnachtsferien für den Sportbetrieb geschlossen 

Jährlich sind in den Weihnachtsferien die Gemeindehallen- 
und Säle in Veringenstadt, Veringendorf und Hermentingen 
für den gesamten Sportbetrieb geschlossen. Diese Regelung 
gilt vom 20. Dezember 2025 bis 05. Januar 2026. 
 
 
 
 

Fälligkeit 4. Rate Wasser- und Abwasser- 
Vorauszahlung 2025  

Die Stadtkasse weist darauf hin, dass zum 31. Dezember 
2025 die 4. Rate für Wasser- und Abwasser-Vorauszahlung 
zur Zahlung fällig wird. Die fälligen Beträge sind aus dem zu-
 letzt zugestellten Bescheid ersichtlich. Ein gesonderter Be-
 scheid bzw. eine Zahlungsaufforderung ergeht nicht. 
Bitte geben Sie bei jeder Zahlung das auf dem Bescheid aus-
ge wiesene Kassenzeichen an. Sie erleichtern uns damit die 
ordnungsgemäße Verbuchung Ihrer Zahlung. Alle Zahlungs-
 pflichtigen, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, wer-
 den gebeten, die fälligen Beträge pünktlich an die Stadtkasse 
zu überweisen. Bei nicht fristgerechter Zahlung sind Säum-
 niszuschläge und Mahngebühren festzusetzen. 

 

 
 

 
Wichtige Mülltermine 

 
 
 
 
 
 
Standesamtliche Nachrichten - Veröffentlichung Geburten   
Geburten: Roxana Heißel, geb. am 28.11.2025  

Eltern: Milena Kehl und Christian Heißel, 
Veringendorf  
Felix Friedrich, geb. 05.12.2025 
Eltern: Claudia und Michael Friedrich, 
Veringenstadt  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Bevölkerungsfortschreibung und Statistische Daten 

November 25  
Die Einwohnerzahl am 01.11.2025 2155 Personen 
Zuzug: 9  
Wegzug: 15  
Geburten: 3  
Sterbefälle: 0   
Die Einwohnerzahl am     30.11.2025 2152 Personen 

Hiervon entfallen auf  Veringenstadt 1529 Personen 
  auf  Veringendorf                        461 Personen 

                            auf  Hermentingen 162 Personen 
 
 
 
 
 
 

Nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege 
 
Minister Peter Hauk MdL: „Wir stellen mehr als eine Million 
Euro für die Kommunen bereit, um ländliche Wege zu mo-
dernisieren“  
„Ein modernes Wegenetz eines modernen Ländlichen Raumes 
sollte multifunktional angelegt sein, damit es den wirtschaftlichen 
Erfordernissen der modernen Land- und Forstwirtschaft genauso 
gerecht wird, wie den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort. Denn unsere ländlichen Wege dienen auch der Erholung 
und unterstützen nicht zuletzt den Tourismus. Der Modernisie-
rungsstau kennt keine Winterpause, daher können unserer Ge-
meinden jederzeit das Förderproramm zur Nachhaltigen 
Modernisierung von ländlichen Wegen in Anspruch nehmen“, 
sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Peter Hauk MdL, am Donnerstag (11. Dezem-
ber) in Stuttgart, anlässlich der Übergabe der Bewilligungs- 
bescheide. 
12 Kommunen erhalten Fördermittel in Höhe von insgesamt über 
einer Millionen Euro. Damit werden rund 14,6 Kilometer Wege 

Amtliche Bekanntmachungen
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Restmüll 23. Dezember 2025 
Biomüll 24. Dezember 2025 
Gelber Sack 24. Dezember 2025 
Papiertonne 05. Januar 2026 
Restmüll 09. Januar 2026 
Biomüll 10. Januar 2026 
Gelber Sack 10. Januar 2026

Wichtige Mülltermine

In der kommenden Woche gelten unsere Glückwünsche 
dem Jubilar:  
Herr Günther Bosch, Hochdorfstraße 11, Veringenstadt am 

22. Dezember zum 75. Geburtstag 
Herr Ibrahim Aksöz, Tannenweg 9 C, Veringenstadt am 28. 

Dezember zum 70. Geburtstag 
Frau Angelika Stauß, Uhlandstraße 19, Veringenstadt am 

01. Januar zum 70. Geburtstag 
Herr Martin Gratz, Schwabenstraße 14, Veringenstadt am 

06. Januar zum 70. Geburtstag 

Wir gratulieren
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modernisiert. „Die modernisierten Wege sind nicht nur eine wich-
tige Basis für eine effiziente und effektive Land- und Forstwirt-
schaft. Denn alle Bürgerinnen und Bürger haben etwas von der 
Modernisierung, indem sie die multifunktionalen Wege mitbenut-
zen - zum Radfahren, Wandern und Erholen. Seit Bestehen des 
Förderprogramms haben wir landesweit mehr als 347 Kilometer 
ländliche Wege grundlegend modernisiert“, sagte Minister Hauk. 
In diesem Jahr sei von den Kommunen im Förderprogramm 
‚Nachhaltige Modernisierung Ländlicher Wege‘ insgesamt 2,3 
Mio. Euro abgerufen worden. 
Dies zeige die große Bedeutung, die das Programm seit vielen 
Jahren habe. „Mit dem Förderprogramm ‚Nachhaltige Moderni-
sierung Ländlicher Wege‘ unterstützt das Land die Kommunen 
insbesondere in finanziell schwierigen Zeiten auf einfache, 
schnelle und unbürokratische Weise“, unterstrich Minister Hauk.  
Aus der aktuellen Tranche werden folgende Zuschüsse bereitge-
stellt:  
• Landkreis Göppingen, Albershausen:   93.200,00 Euro  
• Landkreis Göppingen, Stadt Bad Boll:   72.830,00 Euro  
• Landkreis Göppingen, Heiningen:    95.776,00 Euro  
• Landkreis Göppingen, Zell unter Aichelberg:  43.182,00 Euro  
• Hohenlohekreis, Stadt Künzelsau:              265.062,80 Euro 
• Landkreis Schwäbisch-Hall, Vellberg:   55.600,00 Euro  
• Landkreis Biberach, Warthausen:             100.000,00 Euro  
• Landkreis Ravensburg, Wilhelmsdorf:   59.700,50 Euro  
• Landkreis Sigmaringen, Stadt Veringenstadt:  11.840,10 Euro 
• Landkreis Calw, Stadt Wildberg:     159.014,72 Euro  
• Landkreis Tuttlingen, Böttingen:    36.796,00 Euro 
• Landkreis Tuttlingen, Deilingen:    74.000,00 Euro 

Insgesamt 1.067.002,12 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintergrundinformationen 
Detaillierte Informationen zum Förderprogramm zur Nachhaltigen 
Modernisierung des  
Ländlichen Wegenetzes finden Sie im Internet auf der Seite des 
Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung unter Ge-
setze und Vorschriften: https://www.lgl-bw.de/unsere-themen/Flur-
neuordnung/Wissenswertes/Gesetze-und-Vorschriften/. 
  

Aktuelle hausärztliche Versorgung 
In den vergangenen Wochen haben sich in Veringenstadt 
immer wieder Fragen zur zukünftigen hausärztlichen Versor-
gung in unserer Gemeinde ergeben. In diesem Zusammen-
hang kursierten auch verschiedene Gerüchte, die bei vielen 
Bürgerinnen und Bürgern zu verständlicher Verunsicherung 
geführt haben.  
Zum aktuellen Stand dürfen wir mitteilen, dass Frau Metten-
leiter von der Strüb-Apotheke seit einiger Zeit in einem engen 
und konstruktiven Austausch mit der Stadtverwaltung steht. 
An dieser Stelle gilt ein Dank an Frau Mettenleiter für ihr En-

gagement. Gemeinsam werden verschiedene Möglichkeiten 
und Aspekte rund um die hausärztliche Versorgung erörtert. 
Sobald hierzu belastbare und verlässliche Informationen vor-
liegen, wird die Stadtverwaltung die Bevölkerung umgehend 
informieren.  
Da es sich bei diesem Thema um ein komplexes Feld mit vie-
len unterschiedlichen Rahmenbedingungen handelt, bitten 
wir die Bürgerschaft um Geduld. Sie können jedoch versi-
chert sein, dass sich die Verwaltung der großen Bedeutung 
einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung für Verin-
genstadt sehr bewusst ist. 
 
Aktuelle Vertretungsregelung 
Ergänzend möchten wir darüber informieren, dass ab Diens-
tag, 16.12.2025, bis einschließlich Ende dieser Woche der 
ehemalige Hausarzt Dr. Weiske in den Räumlichkeiten von 
Dr. Wassel vormittags die ärztliche Vertretung übernehmen 
wird. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Dr. Weiske, 
der sich kurzfristig bereit erklärt hat, die ärztliche Vertretung 
zu übernehmen.  
Ab der darauffolgenden Woche erfolgt die Vertretung durch 
Herrn Bader vom Haus- und Facharztzentrum Laucherttal/ Alb. 

 
 
Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal den, 18.12.2025 
Landkreis Sigmaringen  

Öffentliche Bekanntmachung  
Entwurfsbeschluss 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
7. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennut-

zungsplans des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal zur Auswei-
sung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Bezeichnung „PV 

Anlage Wasserwerk Hermentingen“ in der Stadt Gammer-
tingen auf  

Gemarkung Hermentingen  
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal hat am 11.12.2025 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
der 7. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal 
zur Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung Freiflächenphotovoltaikanlage mit der Bezeichnung „PV 
Anlage Wasserwerk-Hermentingen“ in der Stadt Veringenstadt 
auf Gemarkung Hermentingen gebilligt und beschlossen, diesen 
Entwurf nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch zu veröffentlichen. 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung wird von 
vormals 9,85 ha auf 3,21 ha reduziert. Der aktualisierte Gel-
tungsbereich beschränkt sich auf den östlichen Teilbereich des 
Flurstücks Nr. 668. Die Flurstücke Nrn. 663 und 664 werden aus 
dem Entwurf herausgenommen. Hintergrund hierfür ist die Über-
lagerung des Plangebiets mit einem Vorranggebiet Naturschutz 
und Landschaftspflege des Regionalplans Bodensee-Ober-
schwaben und einer damit verbundenen Beschränkung der Flä-
chengröße der Sonderbaufläche, die im Entwurf der Flächen- 
nutzungsplanänderung berücksichtigt wird. 
Das Plangebiet der 
7. Änderung der 3. 
Gesamtfortschrei-
bung des Flächen-
nutzungsplanes 
wird wie in der 
nachfolgenden Plan- 
zeichnung darge-
stellt begrenzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Plangebiet hat eine Größe von 3,21 ha und befindet sich ca. 
500 m südöstlich von Hermentingen und rund 700 m nördlich von 
Veringenstadt. Bei der Fläche innerhalb des Geltungsbereichs 
handelt es sich um eine Fettwiese mittlerer Standorte. Nach 
Osten wird das Plangebiet durch einen landwirtschaftlichen Wirt-
schaftsweg sowie einen Gehölzstreifen begrenzt. Nördlich und 
südlich grenzen landwirtschaftliche Wirtschaftswege sowie land-
wirtschaftlich genutzten Acker- und Wiesenflächen an. Westlich 
des Plangebiets setzt sich die bisherige Nutzung aus dem Plan-
gebiet fort. In ca. 60 m Entfernung befinden sich Waldflächen. 
Nordöstlich des Plangebiets liegt im Laucherttal, in rund 400 m 
Entfernung, das Wasserwerk Hermentingen.   
Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und den parallel 
dazu in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Frei-
flächenphotovoltaikanlage auf der Gemarkung Hermentingen 
geschaffen werden.  
Durch diese Planung wird den Bestrebungen des Gesetzgebers, 
den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes bis 
zum Jahr 2030 auf 80 % (Treibhausgasneutralität nach der Voll-
endung des Kohleausstieg) zu erhöhen, angemessen Rechnung 
getragen. Im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien wird 
ein wichtiger Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Würt-
temberg verankerten Klimaschutzzielen geleistet. 
Mittels der Freiflächenphotovoltaikanlage soll die Energieversor-
gung des Wasserwerks Hermentingen, u. a. in Extremfällen 
(Stromausfall, o. Ä.), sichergestellt werden. Vorhabenträger ist 
der Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb. Das betroffene 
Flurstück bleibt im Eigentum des Landwirts, der Anlagenbetrei-
ber pachtet die Fläche.   
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Entwurf der 7. Änderung der 3. Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Laucherttal wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 
11.12.2025) sowie und den nach Einschätzung des Gemeinde-
verwaltungsverbands wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen 
Informationen   

von Montag, dem 22.12.2025 bis Freitag, dem 30.01.2026,  
auf der Internetseite der Stadt Gammertingen unter der Internet-
Adresse https://www.gammertingen.de/de /amtlich/rathaus/amt-
liche-bekanntmachungen/oeffentliche-bekanntmachungen.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes 
und der Länder unter folgendem Link https://www.uvp-ver-
bund.de/kartendienste zugänglich gemacht.  
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen 
der Flächennutzungsplanänderung an folgender öffentlich zu-
gänglichen Stelle einsehbar:  
Stadtverwaltung Gammertingen, Hohenzollernstraße 5-7, 72501 
Gammertingen, (Zimmer 2.9 Hauptamt, 2. Obergeschoss)   
Umweltbezogene Informationen 
Folgende, bereits vorliegende umweltbezogene Informationen 
sind verfügbar und werden einschließlich Begründung des Be-
bauungsplans samt Umweltbericht ausgelegt.   
a.) Aussagen zur Umweltverträglichkeit aus der Begrün-

dung vom 11.12.2025 
Nach § 13 NatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen zu 
vermeiden und nicht vermeidbare, erhebliche Beeinträchti-
gungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kom-
pensieren. Mit der Ausweisung von Bauflächen sind 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft mit ihren Schutzgü-
tern Mensch, Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften, 
Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Luft und Klima, Er-
holung und Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter in 
unterschiedlichen Ausprägungen verbunden. Voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen sind in der Abwägung zu berück-
sichtigen.  
Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insgesamt  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu geringen Lär-
mimmissionen. Auch tritt durch die Umspannstationen elek-
tromagnetische Strahlung in geringem Umfang auf. 

Blendwirkungen auf Wohngebäude sind nicht zu erwarten. Es 
kommt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.  
Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einem Verlust 
von intensiv genutzten Ackerflächen, Fettwiesen mittlerer 
Standorte und Grünlandansaat. Gemäß der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (Grom & Roth, 2023) konnten im 
Geltungsbereich zwei Reviere der Feldlerche festgestellt wer-
den. Für den Verlust des Lebensraumes dieser Art sind vor-
gezogene funktionserhaltende Maßnahmen vorgesehen. 
Zudem ist zur Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen 
von Brutvögeln eine Bauzeitenbeschränkung erforderlich. Zur 
Minderung der Beeinträchtigungen durch die Zaunanlage wird 
diese kleintierdurchlässig gestaltet. Unter den Solarmodulen 
wird extensiv genutztes Grünland entwickelt. Um den Solar-
park herum erfolgt die Anlage einer artenreichen Saumvege-
tation.  
Boden  
Durch den geplanten Solarpark kommt es zu einer geringfü-
gigen Versiegelung von Böden sowie einer Beeinträchtigung 
der Böden durch die Überschirmung mit PV-Modulen und die 
Bautätigkeiten. Diese können durch Maßnahmen zum Schutz 
und zur Wiederherstellung von Böden gemindert werden. Die 
verbleibenden Beeinträchtigungen werden durch die Ent-
wicklung von extensiv genutztem Grünland kompensiert.  
Wasser  
Die Beeinträchtigungen durch die geringfügige Versiegelung 
von Böden werden durch eine Versickerung des Nieder-
schlagwassers auf der Fläche und durch die Verwendung von 
wasserdurchlässigen Bodenbelägen für Zufahrten, Wege und 
Stellplätze gemindert. Es ist weder von einer Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate noch von Verunreinigungen des 
Grundwassers auszugehen. Es bestehen Hinweise auf die 
Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen von Star-
kregenereignissen, die durch die Entwicklung von Grünland 
auf bestehenden Ackerflächen gemindert wird.  
Klima, Luft  
Durch die Nutzung erneuerbarer Energien kommt es zu einer 
Reduktion von Treibhausgasen im Vergleich zur Nutzung fos-
siler Energieträger. Beeinträchtigungen der Kaltluftentstehung 
und von Kaltluftbahnen sind nicht zu erwarten.  
Landschaft  
Das Vorhaben befindet sich in einem erhöht gelegenen, klein-
räumigen Offenlandbereich westlich des Laucherttals. Durch 
Gehölze ist dieser reich strukturiert. Rad- oder Wanderwege 
befinden sich in diesem Bereich nicht. Durch die geplante 
Freiflächen-PV-Anlage kommt es zu einer technischen Über-
prägung einer bis auf eine Stromtrasse bisher unverbauten 
Landschaft. Die Sichtbarkeit dieser visuellen Veränderung be-
schränkt sich auf den Nahbereich. Eine Fernwirksamkeit ent-
faltet das Vorhaben nicht. Trotz der mittleren bis hohen 
Bedeutung der Fläche für das Landschaftsbild kommt es auf-
grund der eher versteckten Lage zu keinen erheblichen Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes. Unabhängig hiervon 
ist eine Eingrünung der PV-Anlage mit einer Saumvegetation 
vorgesehen. Hinzu kommt eine natürliche Eingrünung durch 
die bereits vorhandenen Gehölzstrukturen.  
Kultur- und sonstige Sachgüter  
An der Wegkreuzung zwischen den beiden Teilflächen befin-
det sich ein Feldkreuz. Innerhalb des Geltungsbereichs sind 
keine Kultur- und Sachgüter bekannt. Sollten während der 
Bauarbeiten Hinweise auf archäologische Denkmale auftre-
ten, so werden diese gemeldet und es wird die Möglichkeit 
zur Bergung der Funde und Befunde eingeräumt.  
Wechselwirkungen  
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzel-
nen Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Bezie-
hungen zwischen den Schutzgütern wurde in den 
vorangegangenen Abschnitten hingewiesen. Darüber hinaus 
sind keine Wechselwirkungen zu erwarten.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung  
Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Beibehaltung der 
bisherigen Nutzung anzunehmen, sodass sich voraussicht-
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lich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert.   
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen  
Die Maßnahmen werden nachstehend zusammengefasst auf-
geführt:  
- Zeitliche Beschränkung des Baubeginns 
- CEF-Maßnahme für die Feldlerche 
- Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 
- Schutz und Wiederherstellung von Böden 
- Versickerung des Niederschlagwassers 
- Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
- Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
- Entwicklung einer Saumvegetation   
Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Um-
weltauswirkungen  
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften 
Funktionsfähigkeit der vorgesehenen Maßnahmen ist Auf-
gabe der Gemeinde Veringenstadt.  
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfah-
rens wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung und 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung mit Stand 08.02.2024 
erarbeitet.  
Folgendes wird aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
Beurteilung zitiert: 
„Bei Berücksichtigung der vorgeschlagenen schadensmin-
dernden und funktionserhaltenden Maßnahmen (s. Kap. 7 
und 8) kann ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG vermieden und das Vorhaben somit aus arten-
schutzrechtlicher Sicht zugelassen werden.  
Offenlandvögel besitzen im waldreichen Gemeindegebiet von 
Veringenstadt nur eine geringe Bedeutung für den landes-
weiten Biotopverbund. Die Raumkulisse Feldvögel weist im 
Gemeindegebiet kein größeres zusammenhängendes Offen-
land >100 ha auf (prioritäre Offenlandflächen). Es kommen 
nur zwei „Sonstige Offenlandflächen“ vor, die durch eine 
Größe von 10-30 ha definiert sind.  
Beim Plangebiet handelt es sich um intensiv genutzte Acker-
flächen, auf denen überwiegend Luzernegras angebaut wird 
und Feldlerchennester regelmäßig ausgemäht werden (Fal-
lenwirkung). Auf der vorgeschlagenen CEF-Fläche können mit 
hoher Prognosesicherheit 1-2 Brutpaare zweimal jährlich er-
folgreich brüten. Sollte der Lichtungsbereich mit der CEF-
Maßnahme wider Erwarten nicht funktionieren, verpflichtet 
sich der Vorhabensträger, eine geeignete Ersatzmaßnahme 
beizubringen.  
Die anlagebedingte Umwandlung der Ackerfläche in extensi-
ves Grünland wird sich für die Heckenbrüter durch das ver-
besserte Nahrungsangebot positiv auswirken. Die Zielart 
Neuntöter kann die Module erfahrungsgemäß als Ansitzwarte 
nutzen, wodurch das Nahrungsangebot besser verfügbar 
wird.  
Es ist kein Wildtierkorridor betroffen. Die Umzäunung ist mit 
einer Bodenfreiheit von mind.20 cm für kleine Wirbeltiere 
durchlässig.“   
Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a), b), c), 
d), e), f), i), j) und 1a BauGB: 
a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt;  
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes;  
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt;  
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter;  
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern;  
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie;  
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 
des Umweltschutzes; 
j) die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach 

dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-
fälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange 
nach den Buchstaben a bis d und i.  

b.) Umweltbezogene Gutachten,  
Hinweise und Stellungnahmen 

Stellungnahmen des Regionalverbands Bodensee-Ober-
schwaben, Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg vom 
13.06.2023 
Betroffene Themenkomplexe: 
Belange der Raumordnung: Schutzbedürftiger Bereich für die 
Wasserwirtschaft, Wasserschutzgebiet „Westliche Lauchert“, 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (in Auf-
stellung befindliches Ziel), Arten- und Biotopschutz bedeut-
samer Kernflächen des Biotopverbunds, Sicherung und 
Entwicklung von Biotopverbundsflächen, Biotopverbund von 
Offenlandflächen zur Vernetzung von Trockenbiotopen, Pflicht 
zur Freihaltung von Bebauung.  
Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissio-
nen, Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie.  
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Tübingen – Re-
ferat 21 – Raumordnung / Bauleitplanung / Straßenwesen / 
Verkehr, etc. -, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen 
vom 13.06.2023 
Betroffene Themenkomplexe: 
Belange der Raumordnung: Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege (in Aufstellung befindliches Ziel), 
Arten- und Biotopschutz bedeutsamer Kernflächen des Bio-
topverbunds, Sicherung und Entwicklung von Biotopver-
bundsflächen, Biotopverbund von Offenlandflächen zur 
Vernetzung von Trockenbiotopen, Pflicht zur Freihaltung von 
Bebauung. 
Belange der Landwirtschaft: Grenzfluren, geringe agrarstruk-
turelle Bedeutung, Umwidmung von landwirtschaftlichen Flä-
chen. 
Belange des Klimaschutzes: Klimaanpassung, Klimawandel, 
Anpassung an Klimawandel, Klimaschutzmaßnahmen/-ziele, 
Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW), Treib-
hausgasreduktion, Treibhausgasneutralität, Energiever-
brauch, Energieeinsparung, Ausbau erneuerbarer Energien, 
Stromerzeugung.  
Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissio-
nen, Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie.  
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg – Abtei-
lung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe, und Bergbau -, Al-
bertstraße 5, 79104 Freiburg vom 16.06.2023 
Betroffene Themenkomplexe: 
Untergrundverhältnisse, Geotechnik, Gefahrenhinweiskarte 
bzgl. eventueller Massenbewegungen, Boden, Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) Landes-Bodenschutz- und Alt-
lastengesetz (LBodSchAG), sparsamer Umgang mit Boden, 
Nichtinanspruchnahme hochwertiger Böden und Mooren/An-
mooren, Mineralische Rohstoffe, Natursteinvorkommen (Kalk-
steine des Oberjuras), Grundwasser, Wasserschutzgebiet 
„Westliche Lauchert“, Wasserschutzzone IIIA, Karst-/Kluft-
grundwasserleiter, hohe Grundwasserfließgeschwindigkeiten, 
Fließzeit des Grundwassers weniger als 50 Tage, Bergbau, 
Geotopschutz.  
Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), 1a 
Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissio-
nen, Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch.  
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Stellungnahmen des Landratsamt Sigmaringen, Leopold-
straße 4, 72488 Sigmaringen vom 14.06.2023 
Betroffene Themenkomplexe: 
Wasserrecht: Wasserschutzgebiet „Westliche Lauchert“, Was-
serschutzzone IIIA, Verbot von Erdwärmemsonden, Grund-
wasserwärmepumpen und einer dauerhaften Grundwasser- 
absenkung. 
Abfall: Getrennte Lagerung/Sammlung/Verwertung und Ent-
sorgung von Bauabfällen/Bauschutt/Abbruchmaterial, Ver-
wertung mineralischer Reststoffe, Verwertung von humosen 
Bodenmaterial. 
Immissionsschutz: Reflexion des Sonnenlichts auf den Pho-
tovoltaikmodulen. 
Naturschutz: Betroffenheit der Feldlerche, Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Feldlerche, 
CEF-Maßnahmen und Maßnahmenfläche. 
Landwirtschaft: Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet, 
Gebiet mit erheblichen naturräumlich bedingten Nachteilen, 
Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO), Verlust von land-
wirtschaftlichen Flächen. 
Forst: Unterschreitung des 30 m-Waldabstandes, Gefahren-
situationen und Einschränkung bei der Waldbewirtschaftung, 
Negative Beeinflussung von Wäldern durch die Zunahme von 
Extremwetterereignissen, Sturmwurf/-bruch, Dürreperioden, 
Feuer-/Waldbrandgefahr, Eintragung schädlicher Stoffe in den 
Boden durch die Beschädigung von Photovoltaikmodulen, ne-
gative Auswirkungen (Beschattung) auf Solarerträge infolge 
der Unterschreitung des Waldabstandes, Waldumwand-
lungsgenehmigung.   
Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissio-
nen, Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie.  
Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Freiburg – Abtei-
lung 8, Forstdirektion -, Rathausgasse 33, 79098 Freiburg 
vom 13.06.2023  
Betroffene Themenkomplexe: 
Erholungswald Stufe 2, gesetzlich geschütztes Waldbiotop, 
Unterschreitung des 30 m-Waldabstandes, Gefahrensituatio-
nen und Einschränkung bei der Waldbewirtschaftung, Nega-
tive Beeinflussung von Wäldern durch die Zunahme von 
Extremwetterereignissen, Sturmwurf/-bruch, Dürreperioden, 
Feuer-/Waldbrandgefahr, Eintragung schädlicher Stoffe in den 
Boden durch die Beschädigung von Photovoltaikmodulen, ne-
gative Auswirkungen (Beschattung) auf Solarerträge infolge 
der Unterschreitung des Waldabstandes, Waldumwand-
lungsgenehmigung   
Betroffene Umweltbelange i.S.d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) c), e), f), 
1a Baugesetzbuch: 
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, Vermeidung von Emissio-
nen, Umweltbezogene Auswirkungen auf den Mensch, 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie.   

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungs-
frist, also bis einschließlich 30.01.2026, Stellungnahmen an 
katja.bollmann@gammertingen.de richten. Die Stellungnahmen 
sind vorzugsweise elektronisch zu übermitteln. Bei Bedarf kön-
nen Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während 
der Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Gammertingen (An-
schrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Postweg 
an die Stadtverwaltung Gammertingen (Anschrift siehe oben) ge-
sendet werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen 
sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Flächen-
nutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 

einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setz mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.   
Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin ent-
haltene personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung 
erfolgt nur zum Zweck des Bauleitplanverfahrens. Weitere Infor-
mationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse des 
Verbands veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öf-
fentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf der Grundlage des § 3 BauGB in Ver-
bindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Landesdaten-
schutzgesetz erfolgt.   
Öffnungszeiten Stadtverwaltung Gammertingen: 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung    
Gammertingen, 18.12.2025   
Andreas Schmidt, 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 

 
Terminankündigungen  

Sa, 27.12. 17:00 Abt. Veringenstadt - Jahresabschluss 
Sa, 03.01. 19:00 Abt. Veringenstadt - Probe Januar 
Mo, 05.01. 19:30 Abt. Hermentingen - Probe Januar 
Do, 08.01. 19:00 Abt. Veringenstadt - Probe Gruppe II 
Mo, 12.01. 19:00 Abt. Veringenstadt - Probe Gruppe I 
Mi, 21.01. 19:00 PA: theoretische Unterweisung* 
Mi, 28.01. 19:00 Maschinistendienst 
Sa, 31.01. 16:00  Interkommunale Übung: Atemschutz*    

Bitte jeweils pünktlich und vollzählig erscheinen. 
* Kameraden werden / sind eingeteilt.    
FF-Einsatz 17/2025: H Ölspur 1: Betriebsmittelspur 

Dienstag, 09.12.2025 
13:15 Uhr bis 14:15 Uhr 
Veringenstadt 
HLF 20 (VS 1/46) 
5 Einsatzkräfte     

Kurzbericht: 
Die Feuerwehr sichert die Einsatzstelle und reinigt die Straße. 
Die FF Veringenstadt wünscht allen Bürgern und Kameraden ein 
frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein gutes, neues 
Jahr 2026. Schauen Sie auch online bei uns vorbei:  
Besuchen Sie unsere Website unter www.ff-veringenstadt.de und 
folgen Sie uns auf den sozialen Medien unter @FFVeringenstadt!   
Michael Holdenried Thomas Steinhart  
Kommandant Abteilungskommandant 

Abt. Veringenstadt   
Ricky Hinderberger Benedikt Pfaff 
Abteilungskommandant Schriftführer  
Abt. Hermentingen 
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Feuerwehr



Weihnachtsgrüße aus der Kindervilla 
Bei uns in der Kindervilla merken wir jedes Jahr: Weihnachten 
wird vor allem dann schön, wenn man sich Zeit schenkt- fürs Zu-
hören, fürs Lachen und dafür, einfach füreinander da zu sein. Mit 
diesem Gedanken möchten wir Ihnen ein gemütliches, herzliches 
Fest wünschen. Möge das neue Jahr Ihnen viele kleine Lichtbli-
cke und gute Begegnungen bringen.  
 
 

Liebe Oma Pfister und Uroma Meyer! Ein herzliches Dankeschön 
für die geschenkte Vorlese-Zeit!  
Mit freundlichen Grüßen 
Kindervilla St. Michael 
 
 

 
Komm zu uns in OFFENEN TREFF ins Veringer Lädele 

Alt und Jung, Groß und Klein, alle sind herzlich Willkommen im 
„Lädele“ auf ein Schwätzchen mit oder ohne Kaffee in unserer 
gemütlichen Sitzecke. Oder vielleicht findet ihr auch noch was 
aus SECOND HAND in der anderen Ecke!   
Öffnungszeiten immer DIENSTAG und FREITAG  
von 14:30 - 18:00 Uhr :) Im Städtle 69, 72519 Veringenstadt  
Wir freuen uns auf euch! 
Euer Team vom Lädele  
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Carina Gluitz 
Schulsozialarbeit  

Alb-Lauchert-Schule 
Außerstadt 5 · 72519 Veringenstadt  

Telefon: 07577/930-360 · Mobil: 0157/80696911 
E-Mail: schulsozialarbeit@veringenstadt.de 

Sprechzeiten bitte nach Vereinbarung!

Schulen

Kindergärten

Veringen Vernetzt Sich
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Bürgerzentrum „Alte Dorfschule“ 
Unterdorf 15, 72519 Veringendorf  
Die Veranstaltungsräume der Alten Dorfschule können auch pri-
vat gemietet werden. Infos finden Sie unter www.veringen-ver-
netzt-sich.de    
Ihre Ansprechpartnerin: 
Sonja Horn, Geschäftsführerin 
0151 42040811, sonja.horn@veringen-vernetzt-sich.de 
Termine nach Vereinbarung (telefonisch oder per E-Mail)    
Nachbarschaftshilfe: 
Ihre Ansprechpartnerinnen:  
Susanne Witte, Tel. 0151 42040930 
susanne.witte@veringen-vernetzt-sich.de  
Jenny Fink, Tel. 0151 42040771 
jenny.fink@veringen-vernetzt-sich.de  
Termine nach Vereinbarung (telefonisch oder per E-Mail) 

 
 
 
 
 

Bändelverkauf am Samstag, 27.12.2025 / Ausfahrten 2026 
Am Samstag, den 27.12.2025 findet von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
unser Bändelverkauf für die Fasnetsaison 2026 von 19:00 bis 
21:00 Uhr in der Nandihöhle statt.  
Der Preis für den Gesamtbändel ab 16 Jahren beträgt 120,00 
Euro. Der Preis für den Gesamtbändel für Jugendliche von 12-
15 Jahren beträgt 60,00 Euro inkl. Abendausfahrten bzw. 50,00 
Euro ohne Abendausfahrten (gekennzeichnet mit *). Die Preise 
für Einzelbändel im Vorverkauf sind wie folgt:  
Datum Ausfahrt / Termin Einzelpreis 

Vorverkauf 
(für Jugendliche 
von 12-15  
Jahren jeweils 
die Hälfte) 

Samstag, Nachtumzug in Harthausen 
10. Januar 2026 (Beginn 19:00 Uhr) 12,00 Euro (*) 
Samstag, Ringabend in Hettingen 
17. Januar 2026 (Beginn 19:00 Uhr) 12,00 Euro (*)  
Sonntag, Ringumzug in Hettingen 
18. Januar 2026  (Beginn 13:30 Uhr) 12,00 Euro 
Samstag, Dämmerungsumzug in  
24. Januar 2026 Melchingen 

(Beginn 17:30 Uhr) 15,00 Euro 
Sonntag, Umzug in Straßberg 
25. Januar 2026 (Beginn 13:00 Uhr) 12,00 Euro 
Samstag, Dämmerungsumzug  
31. Januar 2026 in Neufra (Beginn 17:30 Uhr) 12,00 Euro 
Samstag, Nachmittagsumzug in Bingen 
07. Februar 2026 (Beginn 15:30 Uhr) 12,00 Euro 
Fasnets-Sonntag, Umzug in Weil der Stadt 
15. Februar 2026  (Beginn 14:00 Uhr) 30,00 Euro 
Fasnets-Dienstag, Umzug in Steinhilben 
17. Februar 2026  (Beginn 13:30 Uhr) 15,00 Euro  
Gesamtbändel können ausschließlich von Mitgliedern der Nar-
renzunft erworben werden. Sie sind personalisiert und daher nur 
für die jeweils eingetragene Person gültig. Einzelbändel hinge-
gen können bei Bedarf auf eine andere Person übertragen wer-
den. 
Da die Anzahl der Busplätze begrenzt ist, bitten wir darum, auch 
Kinder unter 12 Jahren für die Ausfahrten anzumelden, selbst 
wenn sie keinen eigenen Bändel benötigen. Sollten die Kapazi-
täten für eine Ausfahrt ausgeschöpft sein, führen wir eine Warte-
liste. 
Sofern am Tag der Ausfahrt noch freie Plätze verfügbar sind, kön-
nen Einzelbändel auch direkt im Bus erworben werden. In die-
sem Fall wird ein Zuschlag von 5,00 EUR erhoben. Vorrang 
haben dabei Inhaber von Gesamtbändeln sowie im Vorverkauf 
erworbener Einzelbändel; Mitglieder der NZV werden vor Nicht-
mitgliedern berücksichtigt. 

EC-Kartenzahlung ist möglich. 
 
 
 
 
 
  

Der TSV Veringenstadt feiert seinen Jahresabschluss mit 
voller Halle 
Am letzten Sonntag, den 7.12.2025 lud der TSV Veringenstadt 
zu seiner alljährlichen Jahresabschlussfeier ein. Die Plätze waren 
schnell gefüllt und bei köstlichem Kuchen (hier noch ein herzli-
ches Dankeschön an die fleißigen Bäcker/innen) und frischen 
Waffeln konnten die großen und kleinen Gäste und Mitglieder ein 
tolles und buntes Programm genießen. 
Nach den Grußworten von Ludwig Dobler hieß es „Bühne frei!“ für 
die Inline-Skater. Sven und Vanessa Brandl haben mit ihrer 

Bürgerverein Veringenstadt e.V.
Petra Heim-Schäfer, 1. Vorstand 
0162 9606925,  
petra.heimschaefer@ 
veringen-vernetzt-sich.de 
  
Trägerverein Mehrgenerationenhaus  
Veringenstadt e.V.  
Michael Witte, 1. Vorstand 
01516 1379354,  
michael.witte@veringen-vernetzt-sich.de 

 

Vereine
Narrenzunft Veringenstadt 

TSV Veringenstadt 1869 e.V.
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Truppe eine spektakuläre Show mit Schwarzlicht, Leuchtstreifen 
und tollen Moves auf die Bühne gezaubert - ein grandioser Auf-
takt!  
Das Eltern-Kind-Turnen eroberte im Anschluss die Herzen der 
voll besetzten Halle mit ihrem Tanz zu „der Nikolaus macht so!“ 
unter der Leitung von Martina Heberle, Markus Branz, Fulya Eme-
can und Patrizia Bögle. 
Die „großen“ Mädels des Mädchenturnens zeigten danach ihr 
Können unter der Leitung von Melanie Steinhart und Petra Bosch. 
Turnerische Elemente, Sprünge und rhythmische Gymnastik wur-
den zu einer tollen Choreografie kombiniert. 
Die vielen Kinder des Kinderturnens zeigten mit Freude auf der 
Bühne, unter der Leitung von Basti Hein und Andi Heberle ihr 
sportliches Können auf Kasten, Matte und Co. 
Im Anschluss waren die „jüngeren“ Mädels des Mädchenturnens 
dran, zu zeigen was sie alles schon gelernt haben. 
Den Abschluss krönte die Abteilung Judo. Unter großem Applaus 
wurde Bettina Heins und Peter Zimmermanns Erfolg gefeiert - 
beide haben vor kurzem den schwarzen Gürtel erworben. Mit vie-
len Würfen und Übungen begeisterte die Gruppe alle Zuschauer. 
Zu „Lasst uns froh und munter sein“ - gesungen von allen Gästen 
- zogen der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht ein. Schnell 
waren die Kinder mucksmäuschenstill und lauschten seinen Ge-
schichten. Am Ende durften alle Sportler auf die Bühne kommen 
und ihren Schokonikolaus abholen - allerdings erst, als alle ge-
meinsam das Lied „Gute Laune“ performt haben. Ein toller Ab-
schluss eines tollen Tages! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsgrüße vom Fitnessverein Veringenstadt e.V. 
 
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,  
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Dies möchten 
wir zum Anlass nehmen, uns herzlich für Eure Unterstützung, 
Euer Engagement und die gemeinsame Zeit zu bedanken. Zu-
sammen durften wir viele Trainingseinheiten absolvieren, schöne 
Begegnungen erleben und sportliche Erfolge feiern.  
Wir wünschen Euch und Euren Familien frohe und besinnliche 
Weihnachtstage, erholsame Stunden im Kreise Eurer Liebsten 
sowie einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund, aktiv und 
voller Energie – wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr 
gemeinsam mit Euch in Bewegung zu bleiben.  
Herzliche Grüße 
Die Vorstandschaft und Trainer des Fitnessvereins Verin-
genstadt e. V. 
 

 
 
 
 

Weihnachtsgrüße und Adventszauber 2025 
Bei bestem Weihnachtsmarktwetter eröffneten die Kindergarten-
kinder der Kindertagesstätte Deutstetten am vergangnenen 
Samstag unseren Adventszauber im Engelhof. Im Anschluss 
zeigten die Grundschüler ihr musikalisches Können. Der Niko-
laus belohnte danach alle Kinder mit einer kleinen Nikolaustüte. 
Die Stadtkapelle trug mit ihren musikalischen Beiträgen zu einem 
tollen weihnachtlichen Flair bei. Auch kulinarisch war für jeden 
etwas dabei: leckere Schupfnudeln, verschiedene Grillwürste, 
Pommes und warme Seelen. Süße Leckereien gab’s beim Schul-
förderverein und bei der Jugendgruppe aus Veringenstadt und 
Veringendorf. Kunst, Handwerk sowie Selbstgebasteltes und Ge-
backenes boten der Kindergarten, die Schule, der Förderverein 
Strübhaus und örtliche Aussteller an. Bei unserer Verlosung konn-
ten sich wieder viele Besucher über tolle Preise freuen.  Bedanken möchten wir uns bei 
- allen Vereinen, die uns ihr Equipment und Ihre Hilfe angebo-

ten haben 
- den einheimischen Unternehmern für Ihre Unterstützung und 

Mithilfe 
- allen Sponsoren, die unsere Tombola mit tollen Preisen be-

stückt haben 
- allen, die beim Bühnenprogramm mitgewirkt haben 
- allen Eltern aus Schule und Kindergarten, die uns beim Auf- 

und Abbau geholfen haben 

Kräuterhexen Veringenstadt e.V.

FV Veringenstadt e.V.



- allen, die einen Marktstand betrieben haben 
- allen fleißigen Helfern aus unseren eigenen Reihen, die uns 

so tatkräftig geholfen haben. 
 
Nur gemeinsam konnten wir diese besondere Veranstaltung er-
folgreich durchführen. 
 
Zu guter Letzt möchten wir uns bei allen Besuchern bedanken. 
Toll, dass wieder so viele Gäste mit dabei waren. Nun wünschen 
wir allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
Jahr 2026. 

 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten uns bei allen Besuchern bei unserem Feierabend-
hock recht herzlich danken. Es war wieder ein schöner, gemütli-
cher Abend mit ihnen. Ein großer Dank auch dem TV für die 
Übernahme der Bewirtung. 
Gleichzeitig möchten wir der ganzen Einwohnerschaft, Freunden 
und Gönnern noch eine schöne Restadventszeit und schöne, ge-
mütliche, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 
2026 wünschen. Bleiben sie gesund. 
                                                                  Ihre Musikgesellschaft  

 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsgrüße und ein Dankeschön für das Jahr 2025  
Die Vorstandschaft der Narrenzunft Glecklesbender Veringendorf 
e.V. bedankt sich recht herzlich bei allen Aktiven & Passiven Mit-
gliedern, sowie allen Freunden und Unterstützern für die Treue, 
Mithilfe und das Besuchen unserer Veranstaltungen.  
Der Jahreswechsel steht an und somit auch die Fasnets-Saison 
2026. 
Wir hoffen dass wir bei unseren anstehenden Veranstaltungen 
und Ausfahrten auf Euch zählen können und wünschen EUCH 
ALLEN eine frohe Weihnacht, sowie einen guten Rutsch und viel 
Gesundheit im Jahr 2026.  
Unsere nächsten Termine: 
- 27.12.25: Kleine Weihnachtsfeier mit Kegeln (20 Uhr) 
- 05.01.26: Neujahrsempfang mit Goischtertaufe  
  am Florianstüble (18 Uhr) 
- 09.01.26: Guggamusiktreffen Harthausen/Scher 
- 10.01.26: Nachtumzug Harthausen/Scher 
- 16.01.26: Nachtumzug Alb-Lauchert Ringtreffen Hettingen 
- 17.01.26: Ringabend Hettingen 
- 18.01.26: Ringumzug Hettingen  
Die Vorstandschaft der NZ Glecklesbender Veringendorf e.V 

 
 
 
 
 
 

Der Bauförderverein St. Michael bedankt sich 
Uns vom Bauförderverein St. Michael Veringendorf ist es ein Be-
dürfnis, allen zu danken, die zum Gelingen unseres letzten Dorf-
advents beigetragen haben. Vom Aufbau der Hütten über die 
Spenden für den Verkauf, Dekorieren, Verkauf an den Getränke- 
und Essensbuden und Bedienen haben sehr viele Helferinnen 
und Helfer alles gegeben. Ohne sie alle hätten wir den Dorfadvent 
nicht gestemmt. 
 
Die zahlreichen Besucher haben zu unserer Freude kräftig zu-
gegriffen und die Kassen großzügig gefüllt. Und so haben alle 
einen stolzen Beitrag zur Renovation von St. Michael geleistet. 
 
Für den Vorstand 
Elisabeth Schaupp-Gauggel 
 

 
 
 
 
 

Faustball Heimspieltag U16 
Samstag, 13.12.2025  
Mit deutlicher spielerischer Leistungssteigerung konnten wir den 
Spieltag und das Sportjahr erfolgreich abschließen.  
TVV - VFB Friedrichshafen 1:1 
TVV - Gärtringen2 0:2 
TVV - Gärtringen1 0:2 
TVV - Grafenau 2:0  
Wir konnten die nahezu bestmögliche Punktzahl einholen und 
den Abstand zu den klaren Favoriten aus Gärtringen deutlich re-
duzieren. Gut gemacht  
Vielen Dank an alle Eltern, treuen Fans, Kuchenbäckerin, Orga-
nisatoren, Helfer & natürlich den SpielerInnen für den gelunge-
nen Heimspieltag unserer U16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dabei waren: Johannes, Milian, Tim, Lina, Mariella, Fran-
ziska & Judith 
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Bauförderverein  
St. Michael Veringendorf 

Musikgesellschaft Veringendorf

TV Veringendorf e.V.

Narrenzunft Glecklesbender  
Veringendorf 



 

Bezirksimkerverein Hohenzollern-Alb 
Der Imkerverein Hohenzollern-Alb bietet auch 2026 einen Jung-
imkerkurs im Bereich Veringenstadt an. Über die Zeitspanne 
eines gesamten Bienenjahres werden alle wichtigen Kenntnisse 
in Theorie und Praxis vermittelt. 
Der Kurs beginnt mit vier Online-Theorie-Schulungen, diese sind 
jeweils am Mittwoch, 04.02., 11.02., 18.02. und 25.02.2026. Am 
11. November 2026 endet der Kurs mit der 5. Online-Schulung 
zum Kurs-Abschluss. Bei diesen Online Schulungen wird eine 
theoretische Grundlage gelegt. Alternativ findet eine Präsenzver-
anstaltung am 24.01.26 in der Landesanstalt für Bienenkunde in 
Hohenheim statt. Die Praxistermine finden nach Absprache mit 
den Teilnehmern statt da diese witterungsabhängig sind. Die An-
meldung kann über Andreas Miller telefonisch unter 
0174/2001433 oder per Email unter andreasmiller72@t-online.de, 
bis zum 30.12.25 erfolgen. Der Unkostenbeitrag von 60 Euro wird 
beim 1. Praxistermin eingezogen. 

LandFrauen Alb-Lauchert schauen 
auf ein bewegtes Halbjahr zurück.  
Ein vollgepacktes zweites Halbjahr mit 
wunderbaren Erlebnissen und berei-
chernden Momenten. liegt hinter uns und geht dem Jahresende 
entgegen.  
Anfang November ging es mit zwei Kleinbussen zur Exkursion 
nach Ehestetten zu Frank Geiselhart der dort Champignons züch-
tet. Von der Idee bis zur Umsetzung verging einige Zeit. Das Er-
gebnis überzeugte „Frische Champignons“ in verschiedenen 
Reifegraden konnten wir bei der Führung sehen, auch konnten 
danach noch Champignons erworben werden. Ein herzliches 
Dankeschön an Frank Geiselhart und seiner Frau für die Führung 
durch den Betrieb „Alb-Champignons“ in Ehestetten. Zum Aus-
klang ging es in die Alte Molke, um bei Kaffee und Kuchen die 
Gemeinschaft zu pflegen.  
Maria Weiß begrüßte die Frauen zum Adventskranzbinden im 
Bürgerhaus in Kettenacker Ende November. Josef Weiß besorgte 
für uns das Tannenreisig, fachliche Unterstützung gab es durch 
Anne Schmitt. Zügig ging es ans Werk, ausgestaltet in vielen ver-
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Was ist los in der Region ?
Wann? Was? Wer? Wo? Uhrzeit?   
 ´Neufra  
Mittwochs Bürgerkaffee Gemeinde Neufra Bürgerstüble Neufra ab 14.00 Uhr  
21.12. Weihnachtssingen Gemeinde Neufra St. Mauritiuskirche 18.00 Uhr 

in Neufra  
05.01. 5. Gaudi Dartturnier TSV Neufra Turnhalle Neufra 18.00 Uhr  
10.01. Narrenbaumstellen Burgnarren / Förderverein Burgnarren Platz bei der Zehntscheuer         Gammertingen 
 
Jeden Montag Montagswanderung Schwäbischer Albverein Treffpunkt: Parkplatz 14.00 Uhr 

OG Gammertingen Sauter/Steinhart  
Jeden Mittwoch Wochenmarkt Stadt Gammertingen Großer Schlossplatz 8.00 - 12.00 Uhr  
Jeden Freitag Café am Abend Diakonie, Weltladen, Mariaberg Café fair & mehr 18.00 Uhr  
Jeden Sonntag Mit Heinrich Reiser Arbeitskreis Museum Museum im alten Oberamt 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

durch das 19. Jahrhundert „Im alten Oberamt“ Hohenzollernstraße 11 
in Gammertingen   

So., 28.12. „Rocking Christmas“ Living Voices und Band Kath. Kirche St. Leodegar, 17.00 Uhr  
Veringenstadt Gammertingen   

Fr., 02.01. Theater Theatergruppe der Ledigengesellschaft Einlass: 18.30 Uhr 
bis Mo., 05.01. „Die schwarze Hochzeit“ Ledigengesellschaft Kettenacker Kettenacker  Beginn: 19.30 Uhr   
Mo., 05.01. Dreikönigskonzert 2026 Stadtkapelle Gammertingen Aula Gymnasium  Saaleröffnung:  

Gammertingen 18.30 Uhr  
Beginn: 19.30 Uhr  

 Hettingen  
 
06.01. Dreikönigsschießen Schützenverein Hettingen Schützenhaus Hettingen 15:00 Uhr   
16.01. Nachtumzug Narrenzunft Hettingen Stadtgebiet Hettingen 19.30 Uhr 

& Festplatz   
18.01. Ringumzug Narrenzunft Hettingen Stadtgebiet Hettingen 13:31 Uhr 

& Festplatz   
 Veringenstadt  

 
Dienstag & Veringer Lädele Bürgerverein Veringenstadt Im Städtle 68 14.30 - 18.00 Uhr 
Freitag Second-Hand-Laden  
Mittwoch & Bücherei Die Bücherei, St. Nikolaus Im Städtle 68 Mi.: 16.00 - 18.00 Uhr 
Freitag Fr.: 16.30 - 18.00 Uhr  
Jeden Freitag Krabbelgruppe Krabbelgruppe Veringenstadt Simon-Grynäus-Haus oder 09.30 - 11.00 Uhr  

Spielplatz Richard-Wagner-Str. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aus der Nachbarschaft



Kirchen
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Liebe Kursinteressierte, 
 
unsere aktuellen Kursangebote finden Sie auch über die Weihnachtsfeiertage und den Neujahrswechsel auf unserer Homepage unter  
www.akademie-laucherttal.de.  Alternativ können Sie dem QR-Code folgen, um direkt zu den aktuellen Kursen zu gelangen. 
Die Akademie Laucherttal wünscht Ihnen und Ihren Familien, Freunden und Bekannten gesegnete Festtage  
und einen ruhigen Jahreswechsel! Wir freuen uns, Sie im neuen Jahr wieder begrüßen zu können! 
 
Kursbeginn im Zeitraum vom 08.12.2025 bis 31.01.2026 
Alle Kurse und Anmeldung auf www.akademie-laucherttal.de 
 
GAMMERTINGEN: Anmeldung Bürgerbüro Gammertingen Heike Rominger 07574/406-135 oder www.akademie-laucherttal.de 
Korbflechten mit Weiden: Termine: Sa, ab 17.1.26, 10 - 17 Uhr, 2 Tage, Leitung: Dieter Deringer, Ort: Neufra, Fehlatal Grundschule, Aula,  
Gebühr: 145,00 € zuzügl. Materialkosten: erster Korb, komplett sortiert 40,00 €, Lederriemen 25,00 €. Materialkosten werden im Kurs erhoben., 
Kurs-Nr: AK3501 
 
MARIABERG: Anmeldung: Außenstelle Akademie Mariaberg Tina Elbel 07124-923-208 oder www.akademie-laucherttal.de 
Energetische Gebärmutterreinigung - Frauenabend: Termine: Di, 16.12.25, 19 - 20.30 Uhr, Leitung: Maike Schmid, Ort: Mariaberg,  
Kommunikationszentrum, Gebühr: 25,00 €, Kurs-Nr: MB62201 
Glaubenssätze lösen: Termine: Do, 15.1.26, 19 - 20.30 Uhr, Leitung: Maike Schmid, Ort: Mariaberg, Kommunikationszentrum,  
Gebühr: 25,00 €, Kurs-Nr: MB37301 
Feiner Silberschmuck - 2 Tage Kurs: Termine: Sa, ab 31.1.26, 2 Tage Uhrzeit : Sa: 11-17 Uhr, So: 10-14 Uhr, Leitung: Chiara Rainer,  
Kursort: Zillhauser Str. 49 72459 Albstadt, Gebühr: 90,00 €, Kurs-Nr: MB3560 
 
HILFEN NACH MASS: Anmeldung: Sandra Kunzelmann 07574/934968-19 oder s.kunzelmann@mariaberg.de 
oder www.akademie-lauchertal.de 
Silvesterbrunch in Gammertingen: Termine: Mi, 31.12.25, 10 - 14 Uhr, Leitung: Sandra Kunzelmann, Ort: Gammertingen,  
Büro Hilfen nach Maß EG, Gebühr: Kosten für Lebensmittel werden umgelegt; Für externe Teilnehmer fallen evtl. zusätzliche Betreuungskosten an, 
Kurs-Nr: HM4419 
Lese- und Rechtschreibkurs - Einheit 1: Termine: Mi, ab 7.1.26, 16.30 - 18 Uhr, 8 Termine, Leitung: Sandra Kunzelmann, Ort: Gammertingen, 
Tregueuxplatz 1, Besprechungsraum 3. Stock, Gebühr: 16,00 € Für externe Teilnehmer fallen evtl. zusätzlich noch Betreuungskosten an,  
Kurs-Nr: HM4101 
 
HETTINGEN: Anmeldung unter Gabriele Teufel 07574-9310-14 oder wwww.akademie-laucherttal.de 
High intensive Body Fit: Termine: Mi, ab 7.1.26, 19 - 20 Uhr, 6 Termine, Leitung: Irina Rudolf, Ort: Kommunales Bildungszentrum Hettingen, 
großer Raum, Gebühr: 60,00 €, Kurs-Nr: AK5714 
Künstliche Intelligenz - Einsteigerkurs, z.B. mit chatGPT: Termine: Sa, 24.1.26, 09 - 16 Uhr, Leitung: Josef Ramsperger,  
Ort: „Alte Schule“, Inneringen, Gebühr: 70,00 €, Kurs-Nr: AK14021 
Künstliche Intelligenz beim Schreiben: Ihr Einstieg für Beruf und Alltag: Termine: Sa, 31.1.26, 09 - 16 Uhr, Leitung: Josef Ramsperger,  
Ort: „Alte Schule“, Inneringen, Gebühr: 70,00 €, Kurs-Nr: AK14031

schiedenen Variationen, sind sehr schöne Werke entstanden. 
Teilnehmerinnen ergänzten mit Apfelbrot und Gebäck den bereit-
gestellten Imbiss, dass zwischendurch Zeit war um bei einer 
Tasse Kaffee die Werke der einzelnen Teilnehmerinnen zu be-
gutachten.   
Am vergangenen Samstag vor dem dritten Advent wurde im 
Lamm in Neufra zum adventlichen gemeinsamen Frühstück mit 
dem Vortrag über Brauchtum und Traditionen eingeladen. Nach 
dem Vortrag erzählten die Frauen von Bräuchen aus früheren Zei-
ten. Eine weihnachtliche Geschichte und ein Wintergedicht wel-
ches Beides von zwei Teilnehmerinnen vorgetragen wurden, 
rundeten den Morgen ab.   
An dieser Stelle möchte ich mich für die Unterstützung über das 
vergangene Jahr durch die Ortsvertreterinnen bedanken. Ebenso 
gilt mein Dank all den Frauen die unsere Arbeit unterstützen und 
mittragen. Jedes neue Gesicht ist uns herzlich willkommen. Land-
Frauen sind wir alle, wir sind zuhause im ländlichen Raum.  
Im Januar wollen mit einem besonderen Angebot, junge Frauen 
mit einem Kind zum Waffel backen einladen. Nutzen Sie die Ge-
legenheit, mit Ihrem Kind in Gemeinschaft in der Schulküche der 
Laucherttalschule, verschiedene Variationen von Waffeln, vegan, 
mit Salat oder Kompott herzustellen. Am Freitagnachmittag den 
23.01.2026 um 16.30 Uhr, mit guter Laune und einer Schürze 
ausgestattet. Telefonische Anmeldung ist erforderlich, bei Gabi 
Barth Tel. 0174 6632579.   
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles Weih-
nachtsfest und ein gutes neues Jahr 2026  
 
Ihre LandFrauen Alb-Lauchert 
 
 

 
 
 
  

Röm. Kath. Kirchengemeinde Straßberg-Veringen 
Kirchliche Nachrichten 2025-51 

vom 22.12.-18.01.2025 
 
 

Pfarrer Olaf Winter und Büro Veringenstadt 
Kirchberg 130, Telefon 07577-3236 
st-nikolaus-veringenstadt@t-online.de 
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag: 09:00 - 11:00 Uhr 
Mittwoch: 16:00 - 18:00 Uhr 
 
Pater Anoop Alex und Büro Straßberg 
Kirchstraße 6, Telefon 07434-8873  
kath.pfarramt.strassberg@t-online.de 
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag: 09:00 - 11:00 Uhr 
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr  

  
Home: www.kath-strassberg-veringen.de  
20.12. – Samstag der dritten Adventswoche 
Harthausen 08:00 Stille Messe 

anschließend stille Anbetung, 
Beichtgelegenheit 

Kaiseringen 14:30 Taufe von Luis Michael Nikola  
Neuburger 

Inneringen 14:30 Segensfeier zur Vermählung von 
Tatjana Guhl und Manuel Teufel 

Straßberg 18:00 Rosenkranz  
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18:30 Heilige Messe 
anschließend Anbetung und  
Beichtgelegenheit 

Hettingen 18:00 Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe  

21.12. – Vierter Adventssonntag 
Deutstetten 09:00 Heilige Messe 

für Berta Schmid, Hajo Endriss,  
Herfried Schlude 
Robert Schmid und verstorbene  
Angehörige 
Karl Strigel und Angehörige der  
Familie Strigel 

Winterlingen 09:00 Heilige Messe 
Veringendorf 10:30 Heilige Messe 

für Wally Kloss und verstorbene  
Angehörige; 
Thomas Gaiser und verstorbene  
Angehörige 

Benzingen 10:30 Heilige Messe 
mitgestaltet vom Chor HimmelsForte 

Harthausen 18:30 Friedensandacht mit Verteilung  
des Friedenslichts aus Bethlehem  

24.12. – Mittwoch Hochfest der Geburt des Herrn 
Heiligabend- Adveniat Kollekte 
Winterlingen ameos Pflegeheim – Haus Kleebühl 
Veringendorf 15:30 Familienkrippenweg 
Veringenstadt - Pfarrkirche St. Nikolaus 

15:30 ökumenische Kinderkrippenfeier 
Harthausen 16:00 Kinderkrippenfeier 

23:30 Impuls zur heiligen Nacht 
Winterlingen 16:00 Kinderkrippenfeier 
Inneringen 17:00 Kinderkrippenfeier 
Hettingen 17:00 Kinderkrippenfeier 
Straßberg 15:00 Krippenfeier 

17:00 Ökumenische Feier  
auf dem Rathausplatz 

22:00 Christmette 
Hermentingen 17:00 Heilige Messe 

mit Krippenspiel 
mit Vorstellung der Erstkommunion-
kinder  

25.12. –Hochfest der Geburt des Herrn 
Erster Weihnachtstag- Adveniat Kollekte 
Harthausen 09:00 Heilige Messe 

mitgestaltet vom Chor Cum Deo 
Benzingen 09:00 Heilige Messe 
Hettingen 10:30 Heilige Messe 

mitgestaltet vom Kirchenchor 
Winterlingen 10:30 Heilige Messe  
26.12. – Heiliger Stephanus 
Zweiter Weihnachtstag 
Veringenstadt - Pfarrkirche  

10:30 Heilige Messe 
mitgestaltet von der Stadtkapelle  
für Hartmut Karkosz und  
verstorbene Angehörige 

Veringendorf 10:30 Wortgottesfeier 
Kaiseringen 10:30 Heilige Messe 

mitgestaltet vom Kirchenchor  
27.12. – Heiliger Johannes  
Straßberg 08:00 Stille Messe 

mit Segnung von Johanniswein 
anschließend stille Anbetung, 
Beichtgelegenheit 

Inneringen 18:30 Heilige Messe 
mit Segnung von Johanniswein 

Harthausen 18:00 Rosenkranz 
18:30 Heilige Messe 

mit Segnung von Johanniswein  
28.12. – Sonntag Fest der heiligen Familie 
Deutstetten 09:00 Heilige Messe 

mit Kindersegnung 
Hermentingen 09:00 Heilige Messe 

mit Kindersegnung 

Benzingen 10:30 Heilige Messe 
mit Kindersegnung 

Straßberg 10:30 Heilige Messe 
mit Kindersegnung 
anschließend Taufe von  
Elias Schuth  

31.12. – Mittwoch Siebster Tag der Weihnachtsoktav 
Harthausen 17:00 Heilige Messe 
Inneringen 17:00 Heilige Messe  
01.01. – Donnerstag Neujahr, Oktavtag von Weihnachten; 
Hochfest der Gottesmutter Maria 
Harthausen 09:00 Stille Messe 
Veringendorf 10:30 Heilige Messe   
02.01. – Freitag Heiliger Blasius 
Benzingen 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe zum Herz-  
Jesu- Freitag  

03.01. – Samstag in der Weihnachtszeit  
Straßberg 08:00 Stille Messe 

anschließend stille Anbetung, 
Beichtgelegenheit 

Deutstetten 08:30 Rosenkranz und Beichtgelegenheit 
09:00 Wallfahrtsmesse 

mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser mit Aussendung  
der Sternsinger 

Hettingen 18:00 Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe 

mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Kaiseringen 18:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe 

mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser  

04.01. – Zweiter Sonntag nach Weihnachten 
Inneringen 09:00 Heilige Messe 

mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Winterlingen 09:00 Heilige Messe 
mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Harthausen 10:30 Heilige Messe 
mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Deutstetten 10:30 Heilige Messe  
05.01.– Montag in der Weihnachtszeit 
Hermentingen 18:30 Heilige Messe 

mit Aussendung der Sternsinger 
mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Straßberg 18:00 Rosenkranz 
18:30 Heilige Messe 

mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser  

06.01. – Dienstag Erscheinung des Herrn 
Dreikönig 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa 
Benzingen 09:00 Heilige Messe 

mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Veringendorf 09:00 Heilige Messe 
mit Aussendung der Sternsinger 
mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser 

Hettingen 10:30 Heilige Messe 
mit Segnung von Salz, Kreide  
und Wasser  

Winterlingen 10:30 Heilige Messe   
07.01. – Mittwoch in der Weihnachtszeit 
Harthausen 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe 
Deutstetten 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe  



08.01. – Donnerstag in der Weihnachtszeit 
Straßberg 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe  
Inneringen 18:30 Heilige Messe  
09.01. – Freitag in der Weihnachtszeit 
Kaiseringen 18:00 Rosenkranz 

18:30 Heilige Messe 
Veringendorf 18:30 Heilige Messe  
10.01. – Samstag in der Weihnachtszeit 
Harthausen 08:00 Stille Messe 

anschließend stille Anbetung, 
Beichtgelegenheit 

Deutstetten 18:00 Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe 

für Maria Magdalena Stöhr und  
Gerlinde Steidle 

Benzingen 18:00 Rosenkranz und Beichtgelegenheit 
18:30 Heilige Messe  

11.01. – Sonntag Taufe des Herrn 
Veringendorf 09:00 Heilige Messe 
Harthausen 09:00 Heilige Messe 
Inneringen 10:30 Heilige Messe 
Winterlingen 10:30 Heilige Messe  
Segnung von Johanniswein 
In den Gottesdiensten an Johannes, 27.12. segnen unsere Pfar-
rer mitgebrachten Johanniswein.  
„Rocking Christmas“ mit Living Voices und Band 
Kath.  Kirche St. Leodegar, Gammertingen Sonntag, 28. Dezem-
ber 2025 um 17 Uhr 
Zum Jahresende lädt der Chor Living Voices aus Veringenstadt 
zu einem besonderen musikalischen Höhepunkt ein. Unter dem 
Motto „Rocking Christmas“ erwartet die Besucher ein festliches 
Konzert, das traditionelle Weihnachtsklänge mit modernen Rhyth-
men verbindet.  
Sternsinger- Aktion 2026 
In allen unseren Gemeinden gehen Anfang des Jahres die Stern-
singer von Haus zu Haus um Segen zu bringen und Geld für Kin-
der in Not zu sammeln. Möchtest auch Du mitmachen? Dann 
melde Dich bei unseren Verantwortlichen vor Ort:  
Veringenstadt 
Vortreffen nach Absprache 
Sternsingen am 3. und 4. Januar 
Jenny Fink 01721604117  
Veringendorf  
Vortreffen am Sonntag 28.12. um 11 Uhr im Pfarrhaus 
Sternsingen am 6. Januar 
Claudia Bregenzer 0176- 55176344 
Sandra Bregenzer Telefon 07577 - 91 73  
Veringendorf Drofadvent Dank 
Der Bauförderverein St. Michael bedankt sich 
Uns vom Bauförderverein St. Michael Veringendorf ist es ein Be-
dürfnis, allen zu danken, die zum Gelingen unseres letzten Dorf-
advents beigetragen haben. Vom Aufbau der Hütten über die 
Spenden für den Verkauf, Dekorieren, Verkauf an den Getränke- 
und Essensbuden und Bedienen haben sehr viele Helferinnen 
und Helfer alles gegeben.  Ohne sie alle hätten wir den Dorfad-
vent nicht gestemmt. Die zahlreichen Besucher haben zu unse-
rer Freude kräftig zugegriffen und die Kassen großzügig gefüllt. 
Und so haben alle einen stolzen Beitrag zur Renovation von St. 
Michael geleistet.  
Für den Vorstand, Elisabeth Schaupp-Gauggel 
 

  
Evangelische Verbundkirchengemeinde  

Gammertingen-Trochtelfingen 
(für die Kirchengemeinden Gammertingen, Hausen a.d.L.,  

Mägerkingen mit Mariaberg, Trochtelfingen) 
www.gammertingen-trochtelfingen-evangelisch.de 

  
Geschäftsführender Pfarrer Ekkehard Roßbach, Burgweg 
29, 72818 Trochtelfingen, 07124-931940, ekkehard.ross-
bach@elkw.de 

Pfarrstelle Mariaberg, Klosterhof 1, 72501 Gammertingen, 
07124-923-288, pfarrstelle@mariaberg.de 
Pfarrerin Bärbel Danner, 07124-923-345, b.danner@maria-
berg.de 
Diakonin Renate Nottbrock, 07124-923-621, r.nottbrock@ma-
riaberg.de 

AGL-Assistenz d. Gemeindeleitung, Bettina Biener ver-
waltung.gammertingen-trochtelfingen@elkw.de, 0174 931 
6098, Dienstag ganztags, Mittwoch bis Freitag vormittags  

Gemeindebüro in Gammertingen, Roter Dill 13, 07574-
91211 pfarramt.gammertingen@elkw.de 
Bürozeiten: Dienstag, Mittwoch: 8:30-12 Uhr; Freitag: 10-12 
Uhr 

Gemeindebüro in Mägerkingen, Brunnenstraße 9, 07124-
1014, pfarramt.maegerkingen@elkw.de 
Bürozeiten: Dienstag & Donnerstag von 08:30 bis 11:30 Uhr 

 
Donnerstag, 18. Dezember 2025  
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Altenpflege-

heim St. Elisabeth (Prädikant Schneider) 
18:15 Uhr Leb. Adventskal.: ök. Taizégebet in der Evang. 

Kirche Gammertingen  
Freitag, 19. Dezember 2025 
14:15 Uhr Spatzenchorprobe 
16 Uhr Leb. Adv.kal. im Altenpflegeheim St. Elisabeth  
Sonntag, 21. Dezember 2025, 4. Advent  
9 Uhr Gottesdienst in Wilsingen (Pfarrer Sigloch) 
10 Uhr Gottesdienst in Mariaberg (Prädikant Schnei-

der) 
10 Uhr Gottesdienst in Trochtelfingen (Pfarrer Sigloch) 
10:30 Uhr Gottesdienst in Gammertingen mit Krippen-

spiel (Prädikant i.A. Göggel)  
18:15 Uhr Offenes Adventsliedersingen in der Klosterkir-

che Mariaberg mit Herrn Kaiser  
Mittwoch, 24. Dezember 2025, Heiligabend 
15:30 Uhr Ök. Gottesdienst in der kath. Kirche in Verin-

genstadt mit Krippenspiel und dem Gospelchor 
Living Voices (Pfarrer Sigloch) 

15:30 Uhr ök. Weihnachtskleinkindergottesdienst in Gam-
mertingen (A.Heinzelmann & Team) 

16:30 Uhr Christvesper in Mägerkingen mit  
Bläserensemble (Pfarrerin Danner) 

17 Uhr Ök. Gottesdienst auf dem Rathausplatz in 
Trochtelfingen mit Stadtkapelle (Pfarrer Roß-
bach & Past.ref. Kopp) 

17 Uhr Christvesper in Mariaberg (Diakonin Nottbrock) 
17:30 Uhr Christvesper in Gammertingen  

(Prädikant Schneider) 
18 Uhr Christvesper in Hausen a.d.L. (Pfarrer Sigloch) 
19 Uhr Christvesper in der Muttergotteskapelle in  

Neufra (Diakonin Nottbrock)  
Donnerstag, 25. Dezember 2025, 1. Christfesttag 
10 Uhr musikalische Weihnachtsgeschichte; ein be-

sonderer Gottesdienst in Mariaberg (Diakonin 
Nottbrock & Organistin Ulrike Göggel)  

Freitag, 26. Dezember 2025, 2. Christfesttag 
10 Uhr Verbundgottesdienst in Steinhilben mit dem 

Männergesangverein (Pfarrer Roßbach)  
Mittwoch, 31. Dezember 2025, Altjahresabend 
17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Mägerkingen  

(Pfarrer Roßbach) 
17 Uhr Gottesdienst in Mariaberg (Pfarrerin Danner) 
18 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Gammertingen  

(Pfarrer Roßbach)  
Donnerstag, 1. Januar 2026, Neujahrstag 
17 Uhr Verbundgottesdienst in Mariaberg  

(Pfarrerin Danner)  
Sonntag, 4. Januar 2026 
9:20 Uhr Gottesdienst in Steinhilben (Pfarrer Sigloch) 
10:30 Uhr Gottesdienst in Gammertingen  

(Pfarrer Sigloch) 
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Dienstag, 6. Januar 2026, Erscheinungsfest 
10 Uhr Verbundgottesdienst in der Haidkapelle in 

Trochtelfingen-Haid (Pfarrer Roßbach)  
Weihnachtsgruß 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
Weihnachten berührt unsere Sinne wie kaum ein anderes Fest.  
Der Duft von Tannengrün und Kerzen, das warme Licht in den 
Fenstern, vertraute Melodien, die uns zurückführen an Orte und 
Menschen, die uns geprägt haben. In dieser Zeit spüren wir: Das 
Herz erinnert sich schneller als der Verstand. 
Und mitten in all diesen Eindrücken steht die eine große Bot-
schaft, die tiefer geht als jedes Gefühl: Gott kommt zu uns. Ganz 
leise, ganz klein, ganz menschlich. 
Nicht in der perfekten Welt, sondern in der wirklichen. Nicht weit 
weg, sondern mitten in unserem Leben – in unsere Sehnsucht, 
unsere Freude, unsere Müdigkeit, unsere Hoffnungen hinein. 
So wünschen wir Ihnen von Herzen: Momente, die Ihre Seele 
wärmen. 
Worte, die trösten. Begegnungen, die tragen. Und ein Licht, das 
bleibt – auch wenn die Kerzen längst heruntergebrannt sind. 
Frohe und berührende Weihnachten! 
Ihr Pfarrer Ekkehard Roßbach  

 
 

  
Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl tagt öffentlich am 
9. Januar  
Der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis Sigmaringen bei der 
Landtagswahl 2026 kommt am Freitag, 9. Januar, um 9 Uhr in 
Sitzungssaal C des Landratsamts Sigmaringen zu seiner ersten 
Sitzung zusammen. Gegenstand der öffentlichen Sitzung unter 
der Leitung von Kreiswahlleiterin Claudia Wiese, Erste Landes-
beamtin des Landkreises Sigmaringen, ist die Zulassung der im 
Wahlkreis eingereichten Wahlvorschläge für die Landtagswahl 
am 8. März 2026. 
 
Neuerung bei der Entsorgung von Elektrogeräten schont 
Umwelt und Ressourcen  
Elektrogeräte erleichtern unseren Alltag – von Waschmaschinen 
und Wäschetrocknern über elektrische Zahnbürsten und Bügel-
eisen bis hin zu Mobiltelefonen und akkubetriebenen Werkzeu-
gen. Defekte oder ausrangierte Geräte sowie Batterien aller Art 
gehören jedoch keinesfalls in den Restmüll. Trotzdem werden 
immer noch viele Elektrogeräte nicht fachgerecht entsorgt. Das 
schadet nicht nur der Umwelt, sondern verschwendet auch wert-
volle Ressourcen. Mit einer Neuerung auf den Recyclinghöfen 
möchte der Landkreis Sigmaringen dem ab dem neuen Jahr ent-
gegenwirken.  
Um eine saubere und nachhaltige Verwertung sicherzustellen, 
können Elektro- und Elektronikgeräte sowie Gerätebatterien, 
Akkus und Knopfzellen auf den Recyclinghöfen im Landkreis kos-
tenfrei abgegeben werden. Weil ab Januar 2026 neue Vorschrif-
ten für die Abgabe von Elektroaltgeräten gelten, dürfen 
Anliefernde diese dann aber nicht mehr selbstständig in die be-
reitgestellten Container werfen. Stattdessen werden auf den Re-
cyclinghöfen „Sortiertische“ bereitstehen, auf denen die 
Anliefernden ihre Geräte abstellen können. Das geschulte Per-
sonal sichtet diese anschließend und sortiert sie in die entspre-
chenden Behälter ein.  
Batterien oder Akkus, die aus den Elektrogeräten genommen 
werden können, müssen bereits vor der Abgabe entfernt werden. 
Gerätebatterien und Akkus können in der Regel sowohl auf den 
Recyclinghöfen als auch über Elektrofachgeschäfte, Baumärkte 
oder Supermärkte entsorgt werden.  
Eine wesentliche gesetzliche Neuerung wurde für E-Zigaretten 
erlassen. Vertreiber dieser Produkte sind ab sofort verpflichtet, E-
Zigaretten unabhängig von der Größe ihres Geschäfts zurückzu-
nehmen. Diese Regelung soll die Rückgabe erleichtern und 
sicherstellen, dass E-Zigaretten fachgerecht verwertet werden.  

Weitere Informationen sind über die Abfall-App der Kreisabfall-
wirtschaft und über die Internetseite www.landkreis-sigmarin-
gen.de/abfallwirtschaft erhältlich. Fragen beantworten die 
Mitarbeitenden der Abfallberatung gerne unter der Telefonnum-
mer 07571 102-6677 und per E-Mail an abfallberatung-kaw@lra-
sig.de. 
 

 
 

Digitale Informationsveranstaltung für wer-
dende Eltern   
Die katholische Schwangerschaftsberatung des 
Caritasverbandes für das Dekanat Sigmarin-
gen-Meßkirch e.V. bietet eine Informationsver-
anstaltung an zu Themen und Fragen für 
werdende Eltern: Wie läuft das mit dem Mutter-
schutz, der Elternzeit, dem Eltern- und Kinder-
geld? Was muss wann und wie beantragt 
werden?   

Wann: Mittwoch, 21.01.2026 um 19:00 Uhr, digital via Zoom  
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung per E-
Mail an schwangerschaftsberatung@caritas-sigmaringen.de oder 
telefonisch bei Frau Braun, Tel.: 07571 7301-12 oder bei Frau 
Gerschanik, Tel.: 07575 9209-170 ist notwendig. Nach Anmel-
dung erhalten Sie den Zugangslink per E-Mail.  
 
 

 
 
 

Verkehrsverbund naldo informiert 
 

Fahrplanwechsel für Bus und Bahn am 14. Dezember 2025  
Am 14. Dezember findet für sämtliche Bus- und Zugstrecken im 
naldo der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Schon jetzt beaus-
kunftet die naldo-App, kostenlos für Smartphones (iOS und An-
droid), die neuen Fahrpläne. Auch die Elektronische 
Fahrplanauskunft EFA auf efa.naldo.de rechnet schon jetzt 
Fahrplanauskünfte mit Datum ab dem 14. Dezember. Wer sich 
die Fahrpläne einzelner Bus- und Zuglinien im Detail anschauen 
möchte, kann dies über die Funktion „Minifahrplan“ tun.   
Von den rd. 220 Zug- und Buslinien stehen rd. 60 Linien als Mi-
nifahrplan in gedruckter Form kostenlos zur Verfügung. Sie sind 
wie üblich – frühestens ab dem 16. Dezember - bei den Ver-
kehrsunternehmen, den Landratsämtern und bei den Städten und 
Gemeinden erhältlich. Ein Teil der Minifahrpläne wird jedoch mit 
Zeitverzug produziert, so dass diese erst Anfang Februar zur Ver-
fügung stehen. Eine Übersicht findet sich auf www.naldo.de.   
Für Kundinnen und Kunden, die die digitalen Wege nicht nutzen 
können, gibt es eine Postkarte, mit der die gewünschten Fahr-
pläne „auf Anforderung“ bei der Verbund-GmbH bestellt werden 
können. Diese werden von naldo auf A4 gedruckt und an die 
Fahrgäste versendet.

Das Landratsamt informiert

Sonstiges

 Mit einer Anzeige im Amtsblatt  
erreichen Sie über 5.000 Haushalte!  

 
 

ANZEIGENAUFTRÄGE  
erteilen Sie unter amtsblatt@druckerei-acker.de


